
 

Aktuelle Preise Nahwärme Benningen 
Gültig für das Lieferjahr 2026 ab 01.01.2026 

 

1. Laufende Wärmeentgelte 

 

Es gelten die genannten Netto Preise zuzüglich der zum Abrechnungszeitpunkt 
geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zur Information sind die Bruttopreise 
gelistet mit der Umsatzsteuer (sog. „Mehrwertsteuer“) von 19 %. 

 

1.1 Arbeitspreis 

Der Arbeitspreis berechnet sich laut dem Contracting-Vertrag und der Anlage 4/1 
über eine Preisgleitklausel (Indizierung) und wird für jedes Jahr neu berechnet. 
Derzeit (Stand 01.01.2026) beträgt dieser 13,02 Cent/kWh netto bzw. 15,49 
Cent/kWh brutto. 

 

Die Gemeinde Benningen wird diesen indizierten Arbeitspreis bis zum 31.12.2030 
um jeweils 20% reduzieren. Daraus ergibt sich für den Arbeitspreis derzeit: 

 

Anschlussleistung Preis netto Preis brutto 

Für alle Anschlussleistungen 10,42 Cent/kWh 12,40 Cent/kWh 

 
 

1.2 Grundpreis  

Auch der Grundpreis berechnet sich laut dem Contracting-Vertrag und der  
Anlage 4/1 über eine Preisgleitklausel (Indizierung) und wird für jedes Jahr neu 
berechnet. Derzeit (Stand 01.01.2026) beträgt dieser bis zu 20kW 
Anschlussleistung 676,53 € netto bzw. 805,07 € brutto. Ab 20kW Leistung erhöht 
sich der Grundpreis derzeit um jeweils 28,25 € netto bzw. 33,62 € brutto je kW 
Leistung. 

 

Die Gemeinde Benningen wird diesen indizierten Grundpreis bis zum 31.12.2030 
fixieren. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt keine Preisanpassung durch Indizierung. 

 

Anschlussleistung Preis netto Preis brutto 

Für die ersten 20 kW  650,00 Euro/Jahr 773,50 Euro/Jahr 

Für alle weiteren kW 27,00 Euro/kW/Jahr 32,13 Euro/kW/Jahr 

 
 



2. Hausanschlusskostenbeitrag 

 

2.1. Hausanschlusskostenbeitrag 

Anschlussleistung Preis netto Preis brutto 

0-20 kW 14.285,71 Euro 17.000,00 Euro 

ab 20 kW Individuelles Angebot  
 

Der Hausanschlusskostenbeitrag beinhaltet die Lieferung und Installation einer  
Basis-Übergabestation mit einer Trassenlänge von bis zu 15m von 
Grundstücksgrenze. 

 

Besondere Aufwände bei der Herstellung des Hausanschlusses z.B. besondere 
Wünsche oder Unvorhergesehenes müssen individuell zwischen 
Vertragsparteien vereinbart werden. Mehrkosten müssen vom 
Hausanschlussnehmer getragen werden. 

  



Anlage: Indexierungsrechnung 

 

 


